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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend Erhebungen
uber gasformige Energietrager jeder Art
(Gasstatistikverordnung 2012 — Gstat-VO 2012)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ihrer Homepage haben wir den Begutachtungsentwurf zur Verordnung des Vorstands der E-Control
betreffend die Anordnung statistisoher Erhebungen uber gasförmige Energieträger jeder Art
(Gasstatistikverordnung 2012— GStat-VO 2012) entnommen und nehmen dazu binnen offener Frist
gerne Stellung.

Zu § 5 Monatswerte

1. Anderung des Meldezeitraums,

da im gesamten Marktmodell einheitlich auf den Gastag von 6:00 bis 6:00 umgestellt wurde
und eine Umrechnung mit unverhältnismaSig hohem Aufwand verbunden ware

Vorsohiag:
.iewe//s für den Ze/traum vom Monatsersten 6:00 b/s zum Monatsersten des Fo/gemonats
thOG s/nd zu me/den

2. Zu § 5 3b — Meldung des Eiaenverbrauchs aetrennt nach Speicheranlagen:

Streichung der Meldung pro Anlage — bis dato wurde em Gesamtwert gemeldet; eine
Auftrennung in einzelne Werte 1st derzeit aus technisehen GrUnden nicht moglich

Zu § 7 Bestandsstatistjk — Jahreswerte

1. Abstellung auf den Erhebungsstichtag 1. Janner 6:00

Vorschlap:
Jeweils für den Erhebungsstichtag 1. Jänner 6:00

2. Zu~7Z3:
Nach dieser Formulierung müssen sowohi das Speicherunternehmen als auch die Betreiber
von Speicheranlagen Daten melden, was zu Doppelmeldungen führt

Vorschlag: von den Speicherunternehmen oder



3. Zu~7Z3c:

Die für das GWG malSgeblichen Leitungen von Speicheranlagen gehören dem
Verteilnetzbetreiber und werden von diesem betrieben und verwaltet. Das
Speicherunternehmen verfügt Uber keine der geforderten Informationen und dann der
Meldeantorderung somit nicht entsprechen.

Darüber hinaus stelit sich die Frage ob die Ubermittlung der geforderten Leitungsdaten
uberhaupt vom Umfang gemäI~ § 147 gedeckt ist; em unmittelbarer Zusammenhang
zwischen Energiestatistik und einer digitalen Leitungsdarstellung Iasst sich jedenfalls nicht
erkennen.

Mit freundlichen Grüllen

OMV Gas Stora e GmbH

Michael Kreuz

Prokurist

Wien, am 15.11.2012


